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RS OGH 1996/5/29 4Ob2009/96m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1996

Norm

ABGB §1400 B

BGB §783

Rechtssatz

Das Akkreditiv ist in Deutschland - wie in den meisten Staaten - nicht gesetzlich geregelt. Die rechtliche Ordnung des

Dokumentenakkreditivs stützt sich demnach im wesentlichen auf die von der Praxis entwickelten Begri9e und Regeln.

Die von der Internationalen Handelskammer erarbeiteten Einheitlichen Richtlinien und Gebräuche für

Dokumentenakkreditive (ERA; seit 1.1.1994 ist die Revision 1994 in Kraft; sie ersetzte die Revision 1983) sind selbst in

Ländern eingeführt worden, in denen eine besondere gesetzliche Regelung besteht.
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